
 

 
Haushaltssatzung 

des Zweckverbands NWL für das Jahr 2009 
 
Aufgrund der Zweckverbandssatzung des NWL sowie der §§ 75 ff. der Gemeinde-
ordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24.06.2008, hat die Verbandsversammlung des Zweckver-
bands NWL mit Beschluss vom ………...2008 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Jahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben des 
NWL voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 

Gesamtbetrag der Erträge auf    260.478.000 Euro 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   260.478.000 Euro 

 
im Finanzplan mit 

Gesamtbetrag der Einzahlungen auf   260.478.000 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen auf   260.478.000 Euro 

 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  5.000 Euro 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  5.000 Euro  
 
festgesetzt. 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 30.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Eine Umlage von den Verbandsmitgliedern wird im Jahr 2009 nicht erhoben. 
 

§ 6 
 

Alle Positionen sind jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig. 
 
 

Unna/Paderborn, 17.12.2008 


